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AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

der 31. Änderung 

des Flächennutzungsplanes der Stadt Greven 
für die Erweiterung der Firma Schumacher Packaging 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung der Stadt Greven hat in seiner Sitzung am 31.03.2022 gemäß § 

2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) die Aufstellung der oben genannten Änderung des Flächen-

nutzungsplanes der Stadt Greven beschlossen. 

In der gleichen Sitzung wurde zuvor der Aufstellungsbeschluss vom 25.03.2021 für die 31. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes aufgehoben, da sich der räumliche Geltungsbereich mittlerweile 

geändert hat und durch einen Teilbereich ergänzt wurde. 

 

Hiermit wird bestätigt, dass in dem Verfahren vor der Bekanntmachung des Bebauungsplanes nach 

Absatz 1 und 2 des § 2 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) in der derzeit gültigen Fas-

sung verfahren worden ist. 

Die Bekanntmachung des Beschlusses zur Aufstellung der Änderung des Flächennutzungsplanes 

wird angeordnet und hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Der Beschluss lautet wie folgt: 

„I. Beschluss zur Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses vom 25.03.2021 

Der im Ausschuss für Stadtentwicklung gefasste Aufstellungsbeschluss zur 31. Änderung des 

Flächennutzungsplanes für die Erweiterung der Firma Schumacher Packaging vom 25.03.2021 

wird aufgehoben. 

II. Beschluss der Aufstellung der 31. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Die Aufstellung der 31. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Greven wird beschlos-

sen. Der Änderungsbereich ist aus dem beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. Der Übersichts-

plan ist Bestandteil des Beschlusses. 

III. Beschluss der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 BauGB 
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Die Verwaltung wird beauftragt, die Öffentlichkeitsbeteiligung nach den Vorschriften des Bau-

gesetzbuches durchzuführen. 

IV. Beschluss der Beteiligung der Behörden gem. § 4 BauGB 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange nach den Vorschriften des Baugesetzbuches durchzuführen.“ 

 

Das Planverfahren hat folgende Zielsetzung: 

Planungsanlass der Aufstellung der 31. Änderung des Flächennutzungsplanes ist der kontinuierliche 

Ausbau und die Erweiterung der Firma Schumacher Packaging im AirportPark FMO. Durch die 31. 

Änderung des Flächennutzungsplanes wird eine kleinräumige Erweiterung des bestehenden Baufel-

des in südlicher Richtung vorbereitet und es wird eine Retentionsfläche für Regenwasserbeseitigung 

geschaffen. Innerhalb der nordwestlichen Teilfläche der Änderung werden der Firma Schumacher 

Packaging weitere Erweiterungsoptionen ermöglicht indem die Trasse der Otto-Lilienthal-Straße ver-

legt wird. Diese Verlegung der Verkehrstrasse ermöglicht zum einerseits räumlich optimierte Gewer-

begebietsflächen und andererseits einen gradlinigeren Straßenverlauf. 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist aus dem zusammen mit dieser Bekanntmachung veröf-

fentlichten Übersichtsplan ersichtlich. 

48268 Greven, den 07.04.2022  

 

 

gez.  

Dietrich Aden 

Bürgermeister 
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